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KT-Drucksache Nr. X-0500  
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 
 
 
Haushalt 2023; 
Förderung des Vereins adis e. V. zur Antidiskriminierungsberatung im Landkreis 
Reutlingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Förderung von adis e. V. zur Antidiskriminierungsberatung im Landkreis Reutlingen wer-
den 4.300,00 EUR für das Haushaltsjahr 2023 bei der Produktgruppe 12.20 eingestellt. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 

Gesamtaufwand/Gesamtin- 
vestition:                                127.521,66 EUR 

Anteil Landkreis: 4.300,00 EUR 

Teilhaushalt: 2 
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen 

Im Haushaltsplanentwurf 2023 
veranschlagte Haushaltsmittel: 0,00 EUR 
Über die Änderungsliste für 
das Jahr 2023 einzustellen: 4 300,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Der Verein adis e. V. wurde im Jahr 2014 als „Netzwerk Antidiskriminierung - Region Reut-
lingen Tübingen“ mit Sitz in Reutlingen gegründet. Zwischenzeitlich erfolgte eine Umbenen-
nung in „adis e. V. - Antidiskriminierung - Empowerment - Praxisentwicklung“. Seit 2018 hat 
der Verein seinen Sitz in Tübingen. Er beantragt für die Antidiskriminierungsberatung in den 
Landkreisen Reutlingen und Tübingen vom Landkreis Reutlingen einen Zuschuss in Höhe 
von 4.300,00 EUR für den Erhalt und den Ausbau des Beratungsnetzwerks. Der Antrag wird 
als Anlage 1 und die Planung für den Haushalt 2023 als Anlage 2 beigefügt. 
  

 DER LANDRAT 

 

 
Geschäftsstelle Kreistag 
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II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Ausgangslage 

 

Der Verein adis e. V. bietet sowohl regionale als auch überregionale Antidiskriminie-
rungsberatungen an. Mit dem beantragten Zuschuss sollen die Beratungen vor Ort in 
der Region Reutlingen und Tübingen gefördert werden. Die Beratungen richten sich an 
Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens, ihrer Behinde-
rung, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung Benachteiligungen, Diskrimi-
nierung oder Ausgrenzung erlebt haben. Die regionalen Beratungen erfolgen in der Be-
ratungsstelle in Tübingen. Seit September 2022 wurde in der Wilhelmstraße 71 in Reut-
lingen eine weitere Beratungsstelle eingerichtet. 
 
Durch adis e. V. erfolgten im Jahr 2020 insgesamt 115 regionale Beratungen in der Be-
ratungsstelle in Tübingen. Von den Beratenen stammten 36 Personen aus dem Land-
kreis Reutlingen. Im Jahr 2021 erfolgten insgesamt 98 Beratungen, hiervon stammten 
27 aus dem Landkreis Reutlingen. Die Beratungen werden durch 3 Mitarbeiter*innen 
gewährleistet und erfolgen online, telefonisch, per E-Mail, über Messengerdienste und 
persönlich. Neben Einzelberatungen bietet der Verein Vorträge, Workshops, Fortbildun-
gen und Fachberatungen an. Im Jahr 2021 wurden dadurch in 41 Veranstaltungen über 
600 Teilnehmende erreicht. Adis e.V. berät darüber hinaus Personen aus Gebieten, in 
denen bislang keine regionalen Beratungsstellen eingerichtet wurden. Hierfür erfolgt ei-
ne gesonderte Finanzierung durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und In-
tegration. 
 
Das Land Baden-Württemberg fördert seit einigen Jahren die professionelle Antidiskri-
minierungsberatung. Beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration wurde 
deshalb eine zentrale Antidiskriminierungsstelle geschaffen (Landesantidiskriminie-
rungsstelle - LADS). Die Beratungsstellen haben sich zur Landesarbeitsgemeinschaft 
Antidiskriminierungsberatung in Baden-Württemberg (LAG Antidiskriminierung) zusam-
mengeschlossen. Dessen Vorsitz hat adis e. V. inne. Die örtlichen Beratungsstellen 
werden mit 50 % der jeweiligen kommunalen Zuschüsse durch das Land gefördert. 
 
Für das Jahr 2023 beantragt der Verein insgesamt 40.000,00 EUR kommunale Zu-
schüsse. Hiervon sollen der Landkreis und die Stadt Reutlingen jeweils 4.300,00 EUR 
tragen. Ca. 31.000,00 EUR wurden bei der Stadt sowie beim Landkreis Tübingen bean-
tragt. Im Falle der Bewilligung erhält der Verein Landeszuschüsse in Höhe der kommu-
nalen Zuschüsse. Ab einer kommunalen Förderung in Höhe von 40.000,00 EUR ge-
währt das Land eine Sonderförderung von weiteren 40.000,00 EUR. 
 
Das oben genannte Beratungsangebot wird in quantitativer und qualitativer Hinsicht so 
nur durch adis e. V. wahrgenommen. Das Angebot des „Regionalen Demokratiezent-
rums Albbündnis“, dem auch der Landkreis Reutlingen angehört, weist zwar gewisse 
Schnittmengen zu adis e. V. auf, allerdings liegen die Schwerpunkte dort im Bereich 
Demokratieförderung, Menschenrechtsbildung und Extremismusprävention. 
 
Im Jahr 2020 hat der Verein adis e. V. einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 
10.000,00 EUR beantragt. Dieser Antrag wurde vom Kreistag in seiner Sitzung vom 
17.12.2020 mehrheitlich abgelehnt. 
 

2. Wertung 
 

Der Förderantrag wurde gegenüber dem Jahr 2020 von seinerzeit 10.000,00 EUR auf 
nunmehr 4.300,00 EUR reduziert. Die Beratenen stammen konstant zu einem Drittel aus 
dem Gebiet des Landkreises Reutlingen. Weiterhin hat der Verein zwischenzeitlich eine 
separate Beratungsstelle im Gebiet der Stadt Reutlingen eingerichtet. Bei Versagung 
des Antrags würde das Land die Sonderförderung in Höhe von 40.000,00 EUR strei-
chen. Die Beratungsarbeit des Vereins könnte in diesem Falle nicht im bestehenden 
Umfang fortgesetzt werden. 
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